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Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47
"Wohngebiet Lauesche Straße"
Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat beschließt:

die Abwägung zu den Anregungen und Bedenken entsprechend der Stellungnahme

des

NABU Landesverband Sachsen e.V.

vom 04.07.2017.
 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 28.09.2017 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 26.09.17 X

 STR 28.09.17 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Zustimmung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche
Straße" wurde vom NABU Landesverband Sachsen e.V. am 04.07.2017 erteilt.

Hinweise, Anregungen und Bedenken Abwägung

Das Vorhaben ist nachvollziehbar beschrieben. Die
Aussagen des Artenschutzgutachtens 2  Sven
Reuter Garten- und Landschaftsarchitekt  werden
mitgetragen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen zum
Lebensraumersatz, Punkt 6.2 des Gutachtens, vor
dem eigentlichen Eingriff umgesetzt und wirksam sein
müssen.
Im Fazit stimmt der NABU Sachsen dem
Bebauungsplan Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche
Straße" zu.

Der gegebene Hinweis wird zur
Kenntnis genommen und bei der
weiteren Planung und Bauaus-
führung beachtet.

 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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